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wenn durch unvorhersehbare Ereignisse Massenschä
den in den versicherten Tierbeständen durch Tod oder 
Nottötung entstehen. Versicherungsschutz besteht auch, 
wenn zur Verhinderung des Eintritts von Massenschä
den Nottötungen oder Schlachtungen auf Weisung des 
Haupttierarztes der Produktionsleitung des Kreis
landwirtschaftsrates angeordnet und von der Produk
tionsleitung des Kreislandwirtschaftsrates bestätigt 
werden. Mitversichert gegen Massenschäden sind Eier, 
die sich in den Bruteinridjtungen dieser Zucht- und 
Nutzgeflügelbetriebe befinden.

(3) Massenschäden im Sinne des Abs. 2 liegen dann 
vor, wenn durch ein plötzlich eintretendes unvorher
sehbares Ereignis, das innerhalb von 3 Wochen zu 
Verendungen, Nottötungen oder angewiesenen Schlach
tungen — bei Bruteiern zum Absterben der Embryo
nen — führt, ein Verlust entsteht, der bei Anwendung 
der jeweils gültigen Entschädigungsnormen den Betrag 
von 10 000 M übersteigt. Bei besonders schwierigen 
oder in ihrer Form neuartigen Schadenursachen kann 
auf Vorschlag des Haupttierarztes der Produktionslei
tung des Kreislandwirtschaftsrates durch den Haupt
tierarzt der Produktionsleitung des Bezirkslandwirt
schaftsrates ein längerer Zeitraum als 3 Wochen fest
gelegt werden.

(4) Nicht versichert sind Schäden:
a) infolge ungenügender Fütterung sowie unsach

gemäßer Haltung der versicherten Tiere
b) die nach den Erfahrungen der Betriebe als natür

liche Abgänge im Tierbestand und bei der Brut 
zu bezeichnen sind

c) die als Gewinnausfall infolge von Verlusten im 
Tierbestand auftreten.

§3
Versicherungschutz für Bodenerzeugnisse

(1) Versichert sind die feldmäßig und gärtnerisch an
gebauten Bodenerzeugnisse einschließlich der Boden
erzeugnisse der Wiesen und Weiden _ des laufenden 
Erntejahres gegen Schäden durch

a) Blitzschlag, Hochwasser, Überschwemmung, 
Hagel, Erdbeben, Erdrutsch, Felssturz, Bodensen
kung, Brand, Explosion und Luftfahrzeuge

b) Entwurzeln, Ausspülen oder Verschlammen in
folge eines Wolkenbruches

c) Entwurzeln, Brüche, Knicken, Zu- oder Wegwehen 
infolge eines Sturmes. Bei der Saatgutvermeh
rung von Gräsern und bei der vertraglich gebun
denen Erzeugung von Mutterkorn ist das Aus
wehen oder Ausschlagen des Samens bzw. Mutter
kornes mitversichert

d) Fröste ab 5. Mai in Höhenlagen bis 400 m NN 
und ab 15. Mai in Höhenlagen über 400 m NN bis 
zu dem Termin, an dem die Ernte oder Bergung 
der versicherten Kulturen notwendig gewesen 
wäre, spätestens jedoch bis zum 15. Oktober.

(2) Versichert sind weiterhin:
a) Getreide, Ölfrüchte, Futterpflanzen zur Vermeh

rung laut Vertrag und Neuansaaten von Futter
pflanzen, wenn eine Neubestellung erfolgt

b) Futterpflanzen als Winterzwischenfrucht
c) Porree, Spinat, Wintersalat sowie 2jährige 

Gemüsesamenträger, mehrjährige Blumenpflan
zen, mehrjährige Arznei- und Gewürzpflanzen 
und Erdbeeranlagen im ersten Jahr auch ohne

Neubestellung, wenn mehr als 50 n('0 des -Bestan
des oder bei der Vermehrung von Blumenzwie
beln, wenn mehr als 50 % des zu erwartenden 
Ertrages vernichtet sind 

gegen Schäden durch Auswinterung.
(3) Eingeschlossen sind auch Schäden, die dadurch 

entstehen, daß die für das laufende Erntejahr geplan
ten Kulturen wegen Hochwasser oder Überschwem
mung nicht oder zu spät bestellt werden können.

(4) Nicht versichert sind Schäden:
a) an Bäumen und Sträuchern — außer an Beständen 

in Baum-, Rosen- und Rebschulen — es sei denn, 
daß es sich um Hagelschäden an den Früchten 
von Obstkulturflächen oder Obstalleen handelt, 
die einer geschlossenen Obstanlage von über 
1 000 m2 entsprechen

b) an Weinstöcken mit Ausnahme von Hagelschäden 
. an den Gescheinen und Beeren

c) durch das Lagern der noch nicht geernteten Boden- 
erzeugnisse

d) durch Überreife, Nichteinhaltung von agrotech
nischen Terminen oder Erntetechnologien

e) durch Hochwasser auf solchen landwirtschaft
lichen und gärtnerischen Nutzflächen, die von den 
Bezirks- oder Kreislandwirtschaftsräten in Zu
sammenarbeit mit den Wasserwirtschaftsdirektio
nen und der DVA als nicht versicherungsfähig 
festgelegt wurden

f) durch Überschwemmung auf den landwirtschaft
lichen Nutzflächen, die auch in Jahren mit nor
malen Niederschlägen infolge Überschwemmung 
Mindererträge bringen bzw. nicht oder zu spät 
bestellt werden können.

§4
Kraftfahr-Haftpflicht-Versscherung

(1) Der Versicherungsschutz umfaßt die Befriedigung 
berechtigter und die Abwehr unberechtigter Schaden
ersatzansprüche, die auf Grund gesetzlicher Haftpflicht
bestimmungen gegen den Betrieb aus dem Halten oder 
dem Gebrauch von Kraftfahrzeugen und selbstfahren
den Arbeitsmaschinen erhoben werden, wenn durch 
den Gebrauch des Kraftfahrzeuges

a) Personen verletzt oder getötet wurden
b) Sachen beschädigt oder zerstört wurden oder ab

handen gekommen sind
c) reine Vermögensschäden herbeigeführt wurden, 

die weder mit einem Personen- noch mit einem 
Sachschaden mittelbar oder unmittelbar Zusam
menhängen.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
der Fahrer von betriebseigenen Kraftfahrzeugen gegen
über Dritten aus dem Gebrauch dieser Kraftfahrzeuge 
für persönliche Zwecke.

(2) Der bestehende Versicherungsschutz wird von 
der DVA bestätigt. Diese Bestätigung ist Bestandteil 
der Fahrzeugpapiere und ist den Kontrollorganen auf 
Verlangen vorzuzeigen.

(3) Besondere Aufwendungen im Sinne des § 1 Abs. 2 
Buchst, b sind mitversichert.

(4) Nicht versichert sind Schadenersatzansprüche:
a) wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhanden

kommen von Sachen, die dem Betrieb, seinen Mit
arbeitern oder Beauftragten zur Beförderung über-


